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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2010 Ausgegeben am 18. August 2010 Teil II 

261. Verordnung: Einschätzungsverordnung 

261. Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
betreffend nähere Bestimmungen über die Feststellung des Grades der Behinderung 
(Einschätzungsverordnung) 

Gemäß § 14 Abs. 3 des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2010, wird verordnet: 

Behinderung 
§ 1. Unter Behinderung im Sinne dieser Verordnung ist die Auswirkung einer nicht nur vorüberge-

henden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der 
Sinnesfunktionen zu verstehen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, insbesondere 
am allgemeinen Erwerbsleben, zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr 
als voraussichtlich sechs Monaten. 

Grad der Behinderung 
§ 2. (1) Die Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen sind als Grad der Behinderung zu beur-

teilen. Der Grad der Behinderung wird nach Art und Schwere der Funktionsbeeinträchtigung in festen 
Sätzen oder Rahmensätzen in der Anlage dieser Verordnung festgelegt. Die Anlage bildet einen Bestand-
teil dieser Verordnung. 

(2) Bei Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen, die nicht in der Anlage angeführt sind, ist 
der Grad der Behinderung in Analogie zu vergleichbaren Funktionsbeeinträchtigungen festzulegen. 

(3) Der Grad der Behinderung ist nach durch zehn teilbaren Hundertsätzen festzustellen. Ein um fünf 
geringerer Grad der Behinderung wird von ihnen mit umfasst. Das Ergebnis der Einschätzung innerhalb 
eines Rahmensatzes ist zu begründen. 

Gesamtgrad der Behinderung 
§ 3. (1) Eine Einschätzung des Gesamtgrades der Behinderung ist dann vorzunehmen, wenn mehrere 

Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen. Bei der Ermittlung des Gesamtgrades der Behinderung sind die 
einzelnen Werte der Funktionsbeeinträchtigungen nicht zu addieren. Maßgebend sind die Auswirkungen 
der einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselsei-
tigen Beziehungen zueinander. 

(2) Bei der Ermittlung des Gesamtgrades der Behinderung ist zunächst von jener Funktionsbeein-
trächtigung auszugehen, für die der höchste Wert festgestellt wurde. In der Folge ist zu prüfen, ob und 
inwieweit dieser durch die weiteren Funktionsbeeinträchtigungen erhöht wird. Gesundheitsschädigungen 
mit einem Ausmaß von weniger als 20 vH sind außer Betracht zu lassen, sofern eine solche Gesundheits-
schädigung im Zusammenwirken mit einer anderen Gesundheitsschädigung keine wesentliche Funktions-
beeinträchtigung verursacht. 
Bei Überschneidungen von Funktionsbeeinträchtigungen ist grundsätzlich vom höheren Grad der Behin-
derung auszugehen. 

(3) Eine wechselseitige Beeinflussung der Funktionsbeeinträchtigungen, die geeignet ist, eine Erhö-
hung des Grades der Behinderung zu bewirken, liegt vor, wenn 
 - sich eine Funktionsbeeinträchtigung auf eine andere besonders nachteilig auswirkt, 
 - zwei oder mehrere Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen, die gemeinsam zu einer we-

sentlichen Funktionsbeeinträchtigung führen. 
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(4) Eine wesentliche Funktionsbeeinträchtigung ist dann gegeben, wenn das Gesamtbild der Behin-
derung eine andere Beurteilung gerechtfertigt erscheinen lässt, als die einzelnen Funktionsbeeinträchti-
gungen alleine. 

Grundlage der Einschätzung 
§ 4. (1) Die Grundlage für die Einschätzung des Grades der Behinderung bildet die Beurteilung der 

Funktionsbeeinträchtigungen im körperlichen, geistigen, psychischen Bereich oder in der Sinneswahr-
nehmung in Form eines ärztlichen Sachverständigengutachtens. Erforderlichenfalls sind Experten aus 
anderen Fachbereichen - beispielsweise Psychologen - zur ganzheitlichen Beurteilung  heran zu ziehen. 

(2) Das Gutachten hat neben den persönlichen Daten die Anamnese, den Untersuchungsbefund, die 
Diagnosen, die Einschätzung des Grades der Behinderung, eine Begründung für die Einschätzung des 
Grades der Behinderung innerhalb eines Rahmensatzes sowie die Erstellung des Gesamtgrades der Be-
hinderung und dessen Begründung zu enthalten. 

Inkrafttreten 
§ 5. Diese Verordnung tritt mit 1. September 2010 in Kraft. 

Hundstorfer 
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